
 

 

 
 
 
 

Konzeption 

Verlässliche Vertretung durch einen Vertretungsstützpunkt und mobile 
Vertretung in der Kindertagespflege der Stadt Warstein 

 

 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

1. GESETZLICHE GRUNDLAGEN .............................................................................................................................. 2 

2. DIE VERTRETUNGSRÄUME DES STÜTZPUNKTES - ORT UND LAGE DER VERTRETUNGSRÄUME .......................... 2 

2.1 AUSSTATTUNG DER VERTRETUNGSRÄUME UND AUßENSPIELFLÄCHE ....................................................................................... 2 

2.2 AUFNAHME-KAPAZITÄTEN STÜTZPUNKT UND MOBILE VERTRETUNG ....................................................................................... 2 

3. DAS PERSONAL ................................................................................................................................................. 3 

3.2 EINSATZ DES PERSONALS BEI AUSFALL DER KINDERTAGESPFLEGEPERSON ................................................................................. 3 

3.3 EINSATZPLANUNG UND –ORGANISATION ........................................................................................................................... 3 

3.4 GRENZEN DES VERTRETUNGSMODELLS ............................................................................................................................. 4 

4. QUALITÄTSKRITERIEN VOR INANSPRUCHNAHME DER VERTRETUNG ................................................................ 4 

4.1 BETREUUNGSVEREINBARUNG MIT ELTERN/ DATENVERARBEITUNG ......................................................................................... 4 

4.2 VEREINBARUNG MIT KINDERTAGESPFLEGEPERSONEN .......................................................................................................... 4 

4.3 VEREINBARUNGEN MIT VERTRETUNGSPERSONAL ................................................................................................................ 5 

4.4 BEZIEHUNGSAUFBAU .................................................................................................................................................... 5 

5. QUALITÄTSKRITERIEN WÄHREND DER BETREUUNGSSITUATION ...................................................................... 5 

5.1 FLEXIBILITÄTSANSPRUCH AN DIE FACHKRÄFTE .................................................................................................................... 5 

5.2 ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT ......................................................................................................................................... 6 

5.4 RECHTE DER KINDER ..................................................................................................................................................... 6 

5.5. KINDERSCHUTZKONZEPT ............................................................................................................................................... 6 

5.6 KINDGERECHTE MATERIALIEN, GEREGELTER TAGESABLAUF UND GESUNDE ERNÄHRUNG ............................................................. 7 

6. EVALUATION ......................................................................................................................................................... 7 



 

Seite 2 von 7 

 

1. Gesetzliche Grundlagen 
 
Die Kindertagespflege ist eine familiennahe Betreuungsform, die von einer geeigneten 

Kindertagespflegeperson, in der Regel in ihrem eigenen Haushalt, oder in anderen geeigneten 

Räumen geleistet wird. 

Da Eltern auf ein verlässliches Betreuungsangebot angewiesen sind, um beispielsweise ihren Beruf 

ausüben zu können, hat der Bundesgesetzgeber den Anspruch auf Vertretung in § 23 Abs. 4 SGB 

VIII fest verankert. Demnach sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, für 

Ausfallzeiten einer Kindertagespflegeperson rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit für das 

Kind sicherzustellen. Die folgenden Punkte beschreiben ein transparentes, verlässliches 

Vertretungskonzept unter Berücksichtigung von Qualitätskriterien, um den Bedürfnissen der Kinder 

und deren Eltern zu entsprechen. 

 

 

2. Die Vertretungsräume des Stützpunktes - Ort und Lage der 
Vertretungsräume 
 

Die Räume der Vertretung bei Ausfall der Kindertagespflegepersonen wurden so gewählt, dass sie 

für alle Eltern relativ zentral, aber ruhig gelegen - und gut erreichbar sind. Der „Stützpunkt“ befindet 

sich direkt in Warstein, in unmittelbarer Nähe des technischen Rathauses, in den Räumen im 

Erdgeschoss der ehemaligen Liobaschule, Liobaweg 16, 59581 Warstein.  

 

 

2.1 Ausstattung der Vertretungsräume und Außenspielfläche 
 
Bei der Raumgestaltung werden die Kriterien aus dem „Qualitätskatalog Großtagespflege in NRW 

– Sachstand, Empfehlungen und Forderungen“ umgesetzt. Demnach liegt der Schwerpunkt auf 

einer Ausstattung mit familienähnlichem Charakter, um den Kindern unter drei Jahren einen 

strukturierten, überschaubaren Rahmen zu bieten. Sie sollen sich besonders wohl und geborgen 

fühlen und dazu eine dementsprechende Einrichtung entgegen eines „Institutions-Charakters“ 

vorfinden. Analog der „Raumgestaltung in Großtagespflege“ aus dem Qualitätskatalog wurden die 

weiteren Aspekte wie: 

 
 ausreichend Spielflächen,  

 ruhige Schlafmöglichkeiten,  

 Freiflächen für die Möglichkeit vielfältiger Sinneserfahrungen,  

 für jedes Kind 6m² erforderliche Grundfläche, berücksichtigt. 

 
(Vergl. Punkt 7 Anforderungen an die Räumlichkeiten einer Großtagespflegestelle aus: 

„Qualitätskatalog Großtagespflege in NRW – Sachstand, Empfehlungen und Forderungen“) 

 

 

2.2 Aufnahme-Kapazitäten Stützpunkt und mobile Vertretung 
 

Im Stützpunkt können gleichzeitig 9 Kinder von allerhöchstens 3 qualifizierten Personen (Punkt 3) 

betreut werden. Insgesamt stellt der Vertretungsstützpunkt ein Angebot für maximal 35 bis 40 

Kinder im Stadtgebiet Warstein dar. Das macht im Kindergartenjahr 2023/2024 über die Hälfte der 

Betreuungsplätze in Kindertagespflege aus.  
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Weitere 30 Kinder können die mobile Vertretung durch das angegebene Personal aus Punkt 3 in 

den eigenen angemieteten Räumen von Kindertagespflegepersonen der Großtagespflegestellen 

erhalten. Vereinzelte Kinder können unter bestimmten Voraussetzungen eine gegenseitige 

Vertretung von Kindertagespflegepersonen in Anspruch nehmen. Somit besteht für alle Kinder in 

Kindertagespflege ein Angebot der Ersatzbetreuung bei Ausfall der Kindertagespflegeperson. 

3. Das Personal 
 

3.1 Qualifikation der Fachkräfte 
 

Um eine verlässliche Vertretungssituation bei Ausfall der Kindertagespflegeperson zu schaffen, 

stehen derzeit folgende, qualifizierte Personen zur Verfügung: 

 

 Eine festangestellte Kinderpflegerin mit Qualifikation als Kindertagespflegeperson und 

langjähriger Berufserfahrung:      39 Wochenstunden; 

 Eine festangestellte Erzieherin mit langjähriger Berufserfahrung:  30 Wochenstunden; 

 Eine festangestellte Kinderpflegerin mit Qualifikation als Kindertagespflegeperson und 

langjähriger Berufserfahrung:                                      30 Wochenstunden. 

 
 

 

3.2 Einsatz des Personals bei Ausfall der Kindertagespflegeperson 
 
Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine pädagogische und vertragliche Zuordnung des 

Kindes zu einer Kindertagespflegeperson aus.  

Eltern haben bei Ausfall der Kindertagespflegeperson den Anspruch auf eine gleichermaßen 

geeignete Betreuung durch transparente Regelung des Jugendamtes. 

Grundsätzlich wird die Vertretungsregelung mit einer zugeordneten Person über einen Zeitraum 

von 6 Stunden täglich innerhalb einer benötigten Kernbetreuungszeit angestrebt. Der konkrete 

Betreuungsbedarf von Eltern wird besprochen und als gesonderte Vereinbarungen (Punkt 4) an 

den Betreuungsvertrag angehängt. Geht der individuelle Bedarf von Eltern über eine Vertretung 

von 30 Wochenstunden hinaus, wird der Einsatz der entsprechenden ergänzenden 

Vertretungspersonen dementsprechend geplant und regelmäßig reflektiert. 

Zum Wohle der Kinder kommt dem Beziehungsaufbau innerhalb des Vertretungssystems eine 

besondere Bedeutung zu. Dieser wird unter Punkt 4.4 näher ausgeführt. 

 

 
 

3.3 Einsatzplanung und –organisation 
 
Eine Vertretungsfachkraft ist für die Organisation und Planung der verlässlichen Vertretung bei 

Ausfall der Kindertagespflegeperson zuständig. Das impliziert sowohl die frühzeitige Organisation 

von planbaren Ausfällen als auch die Einsatzplanung bei spontanen Ausfällen. Die Kontaktdaten 

sowie der genaue Ablauf der Kontaktaufnahme und Einsatzplanung wird in der gesonderten 

Vereinbarung mit Eltern und Kindertagespflegepersonen (Punkt 4.1 und 4.2) dargestellt, die auch 

als „Anlage 4“ dem Betreuungsvertrag angehängt wird. 
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3.4 Grenzen des Vertretungsmodells  
 
Es gibt Situationen, in denen eine verlässliche Vertretungsgarantie für alle Eltern vorrübergehend 

zum jeweiligen Bedarf nicht angeboten werden kann. Eine Häufung von hohen Krankenständen – 

auch bei Vertretungspersonen, Personalengpässe in Ferienzeiten oder unvorhersehbare 

Ereignisse führen dazu, dass eine Vertretung zeitweise nur begrenzt (z.B. als Notbetreuung nur 

für Eltern, die keine Betreuung für ihr Kind gewährleisten können und dringend auf eine 

Betreuung angewiesen sind) oder kurzzeitig gar nicht angeboten werden kann. Das gilt auch, 

wenn bereits alle Vertretungskräfte in Vertretungseinsätzen gebunden sind und keine Kapazitäten 

mehr frei sind. Das Vertretungssystem kann möglicherweise auch keine längerfristigen Ausfälle 

absichern. Ist absehbar, dass die Ausfallzeiten sechs Wochen überschreiten, ist die Fachberatung 

zu informieren und gemeinsam mit den Eltern ein Wechsel der Kindertagespflegestelle zu 

besprechen. 

 

4. Qualitätskriterien vor Inanspruchnahme der Vertretung 
 
Vor Eintreten der Vertretungssituation müssen Vereinbarungen mit den Beteiligten des 

Vertretungsmodells getroffen werden, die in jedem Kindergartenjahr zu erneuern und regelmäßig 

zu evaluieren sind (Punkt 6). 

 
 

4.1 Betreuungsvereinbarung mit Eltern/ Datenverarbeitung 
 
Da der Einsatz einer Vertretungsperson das Einverständnis der Eltern voraussetzt, wird mit den 

Eltern ein ausführliches Gespräch über die Möglichkeiten der Vertretung geführt, ein Kennenlernen 

der zuständigen Vertretungspersonen ermöglicht und der entsprechende Bedarf ermittelt. Der 

Bedarf (Höhe der Stunden, Ort der Vertretung; Vertretungsperson(en), Ort des Beziehungsaufbaus, 

etc.) werden in den Betreuungsvertrag in Anlage 4 aufgenommen und von der 

Kindertagespflegeperson und den Personensorgeberechtigten unterschrieben. Es wird auch eine 

schriftliche Vereinbarung im Betreuungsvertrag über die Weitergabe von Daten zu Zwecken der 

Vertretung (siehe Punkt 4.3) getroffen. Die schriftliche Vereinbarung über die Ausgestaltung der 

Vertretung im Betreuungsvertrag ist Voraussetzung zur Teilnahme am Vertretungsmodell. 

 
 

4.2 Vereinbarung mit Kindertagespflegepersonen 
 
Eine Vertretungsperson mit 39 Wochenstunden organisiert die verbindlichen Absprachen mit den 

beteiligten Kindertagespflegepersonen und trifft schriftliche Vereinbarungen über das gewählte 

Vertretungsmodell. Es besteht die Möglichkeit, die Vertretung im Stützpunktmodell zu wählen, die 

Vertretung in den eigenen, angemieteten Räumen (mobile Vertretung) durchführen zu lassen oder 

eine bestehende gegenseitige Vertretung bei einer anderen Kindertagespflegeperson (z.B. 

„Tandem-Modell“) in Anspruch zu nehmen. Schriftlich zu vereinbaren sind zudem auch die 

Möglichkeiten des Beziehungsaufbaus der Kinder zu den Vertretungspersonen. Der 

Beziehungsaufbau kann durch regelmäßige Besuche der entsprechenden Vertretungsperson zu 

der Kindertagespflegestelle, der Besuch des Stützpunktes der Kindertagespflegeperson mit den 

Tageskindern oder der Besuch der Personensorgeberechtigten mit den Kindern an Vormittagen/ 

Nachmittagen zu Spielgruppen im Stützpunkt gewährleistet werden. Auch gemischte, regelmäßige 

Angebote zum Beziehungsaufbau sind möglich. 
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4.3 Vereinbarungen mit Vertretungspersonal 
 
Die zuständigen Vertretungspersonen erhalten wichtige Daten, die für die Ersatzbetreuung 

notwendig sind. 

Nach § 20 KiBiz sind die Eltern verpflichtet, die im Rahmen der Kindertagespflege zur Erfüllung von  

Aufgaben und Mitteilungspflichten erforderlichen Daten mitzuteilen. Laut Art 5 DSGVO muss eine 

eindeutige, festgelegte und legitime Zweckbindung für die Erhebung der personenbezogenen 

Daten bestehen und schriftlich festgelegt werden. 

Als Verwendungszweck müssen neben vertraglich vereinbarten Stunden des Betreuungsbedarfes 

im Vertretungsfall, Abholberechtigungen und Kontaktdaten der Sorgeberechtigten auch 

beispielsweise wichtige Informationen aus dem medizinischen Bereich sowie 

Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien als notwendige Informationen für die 

Vertretungspersonen zur Ausübung der Tätigkeit zur Verfügung gestellt werden. 

Die Kindertagespflegeperson/ Vertretungsperson ist für den Schutz der personenbezogenen Daten 

der Eltern und des Kindes verantwortlich. 

 
 

4.4 Beziehungsaufbau 
 
Bei einem Bedarf bis zu 30 Wochenstunden ist die Vertretung von einer zugeordneten Fachkraft 

sicherzustellen. Bei einem Bedarf von über 30 Wochenstunden, ist ggf. eine weitere Fachkraft 

erforderlich, um die Einhaltung von Pausenzeiten zu ermöglichen. 

Der Beziehung der unter 3-jährigen Kinder zu den zugeordneten Fachkräften kommt somit die 

wichtigste Rolle zu. Um eine sichere Bindung zu den Vertretungskräften zu schaffen, wird der 

Beziehungsaufbau im Vorfeld so häufig angeboten, bis sich das einzelne Kind im neuen Kontext 

der Vertretungssituation sicher fühlt. Das Kind bestimmt das Tempo der Gewöhnung. Auch über 

die Eingewöhnungszeit hinaus wird der Beziehungsaufbau weiter stabilisiert, zu jeder Zeit, wenn 

keine Vertretungssituation erforderlich ist. Diese regelmäßigen Besuchszeiten werden 

kontinuierlich zur Aufrechterhaltung der stabilen Beziehung eingesetzt und fortgeführt, damit keine 

Zeiten ohne Kontakt zu den Vertretungspersonen entstehen. Es finden tägliche Gespräche mit 

Eltern (siehe auch Punkt 5.2) und beteiligten pädagogischen Fachkräften über die Ausgestaltung 

und den Stand des Beziehungsaufbaus statt. Nur eine sichere Bindung zu den 

Vertretungsfachkräften entscheidet über den Start der Ersatzbetreuung. 

 
 

5. Qualitätskriterien während der Betreuungssituation 
 

5.1 Flexibilitätsanspruch an die Fachkräfte 
 

Diese sind in besonderem Maße auf die Bedürfnisse der Kinder in der speziellen Situation der 

Vertretung zu schulen. Für die Kinder kommt es zu wechselnden Konstellationen der 

Gruppenzusammensetzung und anderer Bezugsräume bei Inanspruchnahme des Stützpunktes. 

Darauf haben sich die Fachkräfte in besonderem Maße einzustellen. 

Ein äußerst liebevoller, geduldiger, respektvoller Umgang unter Berücksichtigung der individuellen 

Bedürfnisse des einzelnen Kindes unter Einhaltung der Kinderrechte und des Kinderschutzes sind 

die Basis einer gelingenden Beziehung.  

 

 
 
 



 

Seite 6 von 7 

5.2 Erziehungspartnerschaft 
 
Damit es allen Beteiligten der Ersatzbetreuung gut geht, ist ein vertrauensvoller, respektvoller 

Umgang und ein intensiver Austausch zwischen Personensorgeberechtigten und vertretenden 

Fachkräften die Basis einer gelingenden Vertretungsatmosphäre zum Wohle der Kinder.  

Kinder im Alter von 0 bis 3 können sich häufig noch nicht verbal verständlich machen, wenn es um 

ihre Befindlichkeiten geht. Um diese gut einordnen und einschätzen zu können, ist das regelmäßige 

Gespräch innerhalb der Bring- und Abholsituation unumgänglich. Bei Bedarf kann auf Wunsch der 

Personensorgeberechtigten auch die Kindertagespflegeperson, der die betreffenden Kinder 

vertraglich zugeordnet sind, oder die zuständige Fachberatung für Gespräche hinzugezogen 

werden um die Übergänge und sonstigen Anforderungen hinsichtlich der Vertretungssituation für 

das Kind so angenehm wie möglich zu gestalten.  

Besondere Absprachen über Gewohnheiten; Vorlieben; Schwerpunkte der Erziehung; familiäre 

Veränderungen etc., die sich auf das Kind auswirken könnten, sind zu dokumentieren. 

 
 

5.3 Alltagsintegrierte Sprach- und Bildungsförderung 
 
Die Ersatzbetreuung während des Ausfalls der vertraglich zugeordneten Kindertagespflegeperson 

kann keine Entwicklungs- und Bildungsdokumentation gewährleisten. Aber auch die vertretenden 

Fachkräfte haben die Entwicklungs- und Bildungsförderung im Rahmen ihres Förderauftrags zu 

gewährleisten. Sie fördern die individuellen Entwicklungsbereiche durch entsprechende Angebote 

(z.B. alltagsintegrierte Sprachförderung, motorische Entwicklungsförderung etc.). Besonderheiten 

sind mit Personensorgeberechtigten zu besprechen und zu dokumentieren. 

 
 

5.4 Rechte der Kinder 
 
In Zeiten unterschiedlichster Kulturen, Normen und Werte bilden die weltweit geltenden Rechte von 

Kindern der UN-Kinderrechtskonvention einen wichtigen Orientierungsanker für Fachkräfte. Die 

pädagogischen Fachkräfte arbeiten nach einem Handlungsleitfaden, der separat entwickelt wird 

und konkrete pädagogische Verhaltens- und Vorgehensweisen zur Umsetzung des Schutzauftrags 

(Punkt 5.5) sowie der Beachtung von Kinderrechten enthält. 

 
 

5.5. Kinderschutzkonzept 
 
Paragraph 8a des SGB VIII regelt die gesetzliche Grundlage zum Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung. Satz 4 schreibt vor, dass in Vereinbarungen sicherzustellen ist, dass 

Kindertagespflegepersonen bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte eines von Ihnen 

betreuten Kindes eine Gefährdungseinschätzung vorzunehmen ist, eine insoweit erfahrene 

Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie die Erziehungsberechtigten und das Kind in die 

Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes 

nicht in Frage gestellt wird (§ 8a SGB VIII). 

Mit den vertretenden Fachkräften (Mobil/ Stützpunkt) werden Vereinbarungen zur Sicherstellung 

des Schutzauftrags geschlossen und regelmäßige Schulungen zum Thema Kinderschutz 

durchgeführt. 
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5.6 Kindgerechte Materialien, geregelter Tagesablauf und gesunde Ernährung 
 
Als weiteres Qualitätsmerkmal ist eine anregende, förderliche Raumgestaltung durch 

altersentsprechendes Spielzeug vorzuhalten. Neben Spielzeug wie Konstruktions- und 

Baumaterialien, Puzzles, Fahrzeuge, Puppen, Bücher, Bälle, etc. sind ebenfalls Alltagsmaterialien 

(z.B. auch in Anlehnung an Montessori-Materialien) bereit zu stellen um die kreativen Entwicklungs- 

und Gestaltungsmöglichkeiten der Kinder zu fördern. 

 
Wiederkehrende Routinen und Rituale innerhalb eines gut strukturierten Tagesablaufs mit einem 

auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmten Gleichgewicht zwischen (Spiel und Bewegungs-) 

Angeboten, Mahlzeiten und Ruhe vermitteln den Tageskindern innerhalb der besonderen Situation 

während der Ersatzbetreuung ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und schaffen 

Orientierung in den Vertretungsräumen. In diesem überschaubaren Rahmen gibt es Kindern die 

Möglichkeit, Vertrauen zu fassen und Mut zu selbständigem Handeln zu gewinnen. 

 
Auch eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal innerhalb der 

Kindertagesbetreuung, um im Rahmen gemeinsam eingenommener Mahlzeiten wichtige 

Kompetenzen zu fördern und Ernährung miteinander als ein Wohlfühlereignis zu erleben. 

Im Vertretungsstützpunkt soll grundsätzlich die Möglichkeit eines gemeinsamen Mittagessens 

sowie regelmäßiger Zwischenmahlzeiten – in der Regel durch selbst mitgebrachte Speisen der 

Personensorgeberechtigten für ihr Kind -  bestehen.  

 
 

 

6. Evaluation 
 
Der neu eingerichtete Stützpunkt nach Inbetriebnahme (voraussichtlich zum Jahresende 2023) 

sowie die mobile Vertretung in den angemieteten Räumen der zu vertretenden 

Kindertagespflegeperson soll kontinuierlich auf die Verbesserung der Qualität hin überprüft werden. 

Dazu finden regelmäßige Qualitätszirkel mit allen beteiligten Mitarbeiter*innen der 

Kindertagespflege statt. Auch Eltern sollen durch Elternmitwirkung (z.B. § 9a KiBiz) beteiligt 

werden. 

 


